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–  S O N D E R AU S G A B E  –

Aufgrund von §§ 16, 28 Abs. 1, 28a Abs. 1 Nr. 3, 4, 5, 7 und 13 Infektionsschutz-
gesetz (IfSG) vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), zuletzt geändert durch Art. 12 des 
AufbauhilfeG 2021 vom 10.09.2021 (BGBl. I S. 4147), in Verbindung mit § 5 Abs. 1 
des Hessischen Gesetzes über den öffentlichen Gesundheitsdienst (HGöGD) vom 
28. September 2007 (GVBl. I S. 659), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 06. Mai 2020 (GVBl. S. 310), sowie § 27 Abs. 2 der Verordnung zum Schutz der  
Bevölkerung vor Infektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV 2 (CoSchuV) des Lan-
des Hessen vom 22. Juni 2021 (GVBl. S. 282), zuletzt geändert durch Art. 1 der Dritten  
Verordnung zur Änderung der Coronavirus-Schutzverordnung vom 13. September 2021  
(GVBl. S. 571) ergeht folgende

ALLGEMEINVERFÜGUNG
1.  Die Achte Allgemeinverfügung der Stadt Frankfurt am Main zur Bekämpfung 

der weiteren Ausbreitung des neuartigen Corona-Virus (SARS-CoV-2) im Stadt- 
gebiet vom 31.08.2021 (Amtsblatt Seite 289 ff.) wird mit Wirkung zum 16.09.2021 
aufgehoben.

2.  Diese Allgemeinverfügung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

BEGRÜNDUNG:
Mit der Änderung der Verordnung zum Schutz der Bevölkerung vor Infektionen mit dem 
Coronavirus SARS-CoV 2 zum 16.09.2021 ist das Eskalationskonzept des Landes 
Hessen aufgehoben worden, sodass die Grundlage der Achten Allgemeinverfügung 
der Stadt Frankfurt am Main zur Bekämpfung der weiteren Ausbreitung des neu-
artigen Corona-Virus (SARS-CoV-2) im Stadtgebiet vom 31.08.2021 entfallen ist.

RECHTSMITTELBELEHRUNG:
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekannt- 
gabe Klage bei dem Verwaltungsgericht Frankfurt am Main, Adalbertstraße 18, 60486 
Frankfurt am Main, erhoben werden.

Aufhebung der Achten Allgemeinverfügung der Stadt 

Frankfurt am Main zur Bekämpfung der weiteren  

Ausbreitung des neuartigen Corona-Virus (SARS-CoV-2)  

im Stadtgebiet vom 31.08.2021
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HINWEISE:
Eine Klage gegen diese Verfügung hat nach § 28 Abs. 3 i.V.m. 16 Abs. 8 IfSG keine 
aufschiebende Wirkung.

Frankfurt am Main, den 15.09.2021

Für den Magistrat       Für das Gesundheitsamt
der Stadt Frankfurt am Main:     der Stadt Frankfurt am Main:
Stefan Majer       Dr. Peter Tinnemann
Stadtrat        Leiter des Gesundheitsamts

Susanne Hast, Teilnehmerin unseres Fan-Foto-Wettbewerbs: https://bit.ly/FFM_Fan-Foto

, Teilnehmerin unseres Fan-Foto-Wettbewerbs: https://bit.ly/FFM_Fan-Foto

, Teilnehmerin unseres Fan-Foto-Wettbewerbs: https://bit.ly/FFM_Fan-Foto

#FFM Unsere Stadt In unserem Social Media Newsroom erfahrt Ihr die wich-
tigsten Neuigkeiten unserer Ämter, Betriebe und Museen.
Reinschauen unter: www.frankfurt.de/newsroom

In unserem Social Media Newsroom erfahrt Ihr die  
wichtigsten Neuigkeiten unserer Ämter, Betriebe und Museen.
Reinschauen unter: www.frankfurt.de/newsroom

Auf unseren Social Media Kanälen erfahrt Ihr die wichtigsten 
Neuigkeiten unserer Ämter, Betriebe und Museen.

frankfurt.de/facebook
frankfurt.de/Twitter
frankfurt.de/Instagram
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In Ihren Büros und im Aktenkeller haben Sie keinen Platz mehr 
für Ihre Dokumente und Unterlagen und möchten wissen, wie das 
Verfahren bei der Aktenaussonderung funktioniert? 

Das Hessische Archivgesetz verpflichtet die Stellen der Stadtver-
waltung, nicht mehr benötigte Unterlagen dem zuständigen Archiv 
zur Archivierung anzubieten. Dies gilt nicht nur für Akten, sondern 
auch für Karten, Pläne, Fotos und digitale Materialien. Das Institut 
für Stadtgeschichte entscheidet in seiner Funktion als Stadtarchiv, 
welche dieser Unterlagen dauerhaft und fachgerecht aufzubewah-
ren sind und stellt sie der interessierten Öffentlichkeit zur Verfü-
gung. 

Sie möchten Ihre Verwaltungsunterlagen abgeben? Dann neh-
men Sie mit uns Kontakt auf! Wir freuen uns auf Ihre Nachricht!

Institut für Stadtgeschichte:  
Münzgasse 9, 60311 Frankfurt am Main  
Telefon: 069 / 212 - 33 374 
Email: info.amt47@stadt-frankfurt.de  
Homepage: http://www.stadtgeschichte-ffm.de
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